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...eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Übergang in das Jahr 2025!

Fischer V-V SERVICE GmbH

Bezirksdirektion
Hülsdonker Str. 53 

47441 Moers 

Servicestelle

47638 Straelen 
T 02834 3009410

Weihnachtsgrüße des Bürgermeisters
Liebe Straelenerinnen und Straelener,
das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und die Weihnachtszeit lädt uns
ein, innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen.
Es war ein Jahr voller Herausforderungen, sowohl in der Welt als auch
hier bei uns in Straelen. Themen wie der Klimawandel mit seinen
unübersehbaren Auswirkungen, die Sorge um die Kriege in unserer
Welt und der Wunsch nach mehr Frieden haben das Jahr geprägt.
Gleichzeitig wurde uns bewusst, wie wichtig gesellschaftlicher Zusam-
menhalt und gegenseitige Rücksichtnahme sind, wie schützenswert
unsere Demokratie in Zeiten von Konflikten und Unsicherheiten ist.
Wichtig ist, dass wir uns dieser Werte bewusst sind, den Mut in diesen
Zeiten nicht verlieren und nach vorne blicken. Auch im Jahr 2025
warten Herausforderungen auf uns, die wir gemeinsam angehen wol-
len. Eins ist klar: Die Rahmenbedingungen werden auch für uns als
Stadt immer schwieriger. Die finanzielle Situation auch von Bund und
Land ist sehr bescheiden - gleichzeitig werden die Aufgaben, die den
Kommunen abverlangt werden, immer umfangreicher und anspruchs-
voller.
Aber auch wenn es schwieriger wird, geht es uns als Stadt nach wie vor
vergleichsweise gut. Aktuell planen wir den Haushalt 2025, der die
Grundlage für die zukunftsfeste Weiterentwicklung unserer Stadt ist.
Denn wir müssen und wollen auch in den kommenden Jahren in unsere
Zukunft und in unsere Infrastruktur investieren.
So steht unser Klimaschutzkonzept kurz vor der Veröffentlichung. Die
Transformation hin zu einem CO2-freien Wärmesektor nimmt mit der
Aussicht auf die Inbetriebnahme tiefengeothermischer Anlagen Fahrt
auf. Die Potenziale, Straelen klimafreundlich mit Wärme zu versorgen,
sollen 2025 im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung ermittelt
werden. Wir treiben den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die
Förderung von Rad- und Fußwegen voran, um den Verkehr umwelt-
freundlicher und sicherer zu machen.
Wichtige, zukunftsweisende Bauprojekte wie die Sanierung des EÜK
und der Um- und Erweiterungsbau der Katharinengrundschule laufen
oder beginnen im kommenden Jahr. Hinzu kommen die Planungen der

Neubauten des Rathauses und des Feuerwehrgerätehauses in Strae-
len. Auch der Stadtgarten und die Freiraumvernetzung vom Stadtgar-
ten bis hin zum Friedhof stehen auf unserer Agenda. Weitere Projekte
sind die Erweiterung des Gewerbegebiets in Hetzert, die Umgestal-
tung des Marktplatzes in Herongen oder die Sanierung der Venloer
Straße.
Ganz wichtig ist mir auch die positive Bilanz, die wir ein Jahr nach
Einführung der StraelenCard Ehrenamtskarte ziehen können. Mehr als
250 Karten - als kleines Zeichen des Dankes für den unermüdlichen
Einsatz der ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger Straelens - konn-
ten wir ausgeben. Erstmals fand am 12. Dezember zum Tag des
Ehrenamtes eine Veranstaltung für die Karteninhaber statt. Dort wur-
de auch erstmals der Ehrenamtspreis der Stadt Straelen verliehen.
Mit Zuversicht und Elan blicken wir nun auf das Jahr 2025. Straelen
steht vor weiteren spannenden Projekten, die wir gemeinsam anpa-
cken möchten. Freuen wir uns auch im kommenden Jahr auf viele
schönen Veranstaltungen wie das neue Kochkultur- & Kneipenfestival,
den Frühlingsblumenmarkt, die Feierabendmärkte, das Stadtfest „Stro-
else Soomer“ und natürlich den Weihnachtsmarkt 2025. Gerne lade
ich Sie auch schon heute zum Frühlingsempfang des Bürgermeisters
am 21. März ins Forum des Schulzentrums ein.
Zum Jahresabschluss möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die
sich in diesem Jahr für unsere Stadt eingesetzt haben - Ihr Engage-
ment macht Straelen und seine Ortschaften zu dem, was es ist: eine
Stadt voller Herzlichkeit und ein Ort, an dem man sich zuhause fühlt.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Start in ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2025.
Herzlichst,
Ihr
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Folgende Bekanntmachungen wurden am 13. Dezember 2024 auf unserer Internetseite www.straelen.de veröffentlicht:

Bekanntmachung der Stadt Straelen
24. Änderung des Flächennutzungsplanes der24. Änderung des Flächennutzungsplanes der24. Änderung des Flächennutzungsplanes der24. Änderung des Flächennutzungsplanes der24. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Stadt StraelenStadt StraelenStadt StraelenStadt StraelenStadt Straelen
(Sondergebiet Boardinghouse)(Sondergebiet Boardinghouse)(Sondergebiet Boardinghouse)(Sondergebiet Boardinghouse)(Sondergebiet Boardinghouse)
Öffentliche Öffentliche Öffentliche Öffentliche Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 24.Auslegung des Entwurfs der 24.Auslegung des Entwurfs der 24.Auslegung des Entwurfs der 24.Auslegung des Entwurfs der 24.

Flächennutzungsplanänderung nach § 3 Flächennutzungsplanänderung nach § 3 Flächennutzungsplanänderung nach § 3 Flächennutzungsplanänderung nach § 3 Flächennutzungsplanänderung nach § 3 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB
Der Entwurf der 24. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Straelen mit der Entwurfsbegründung nebst dem Umweltbericht
sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen liegt in der Zeit vom
16.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.2025
im Rathaus der Stadt Straelen, Rathausstraße 1, 47638 Straelen,
im Flur zum kleinen Sitzungssaal -1. Obergeschoss- während der
Dienststunden öffentlich aus.
Stellungnahmen dazu können während dieser Auslegungsfrist ab-
gegeben werden. Diese Stellungnahmen sollten elektronisch über-
mittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem Wege
abgegeben werden. Die elektronische Stellungnahme ist zu sen-
den an: behoerdenbeteiligung@straelen.de. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung
über den Flächennutzungsgsplan unberücksichtigt bleiben.
Auf § 4a Absatz 6 BauGB wird verwiesen.
Ich weise darauf hin, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes über ergänzende Vor-
schriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der
EG-Richtlinie 2003/35/EG in einem Rechtsbehelfsverfahren nach
§ 7 Absatz 2 des Gesetzes über ergänzende Vorschriften zu Rechts-
behelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/
35/ gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über ergänzende
Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach
der EG-Richtlinie 2003/35/ mit allen Einwendungen ausgeschlos-
sen ist, die im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht
rechtzeitig geltend gemacht wurden, aber hätte geltend gemacht
werden können.
Die Dienststunden sind:
Montags und dienstags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00
Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, donners-
tags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
und freitags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr.
Ziel der Planung ist es, die innerhalb des Plangebietes derzeit
dargestellte Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-
mung Jugendheim / Jugendeinrichtung in eine Sondergebietsflä-
che für ein „Boardinghouse“ und als Fläche für Wald umzuwan-
deln.
Die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen sind die Ar-
tenschutzprüfung Stufe I vom 25.10.2023, die Fauna-Flora-Habi-
tat-Vorprüfung vom 04.12.2023, schalltechnische Untersuchung
vom 08.12.2023, Schreiben des Landrates Kleve vom 08.08.2024
mit Angaben zum Artenschutz, zur Fauna-Flora-Habitat-Verträg-
lichkeitsprüfung, bzgl. des Naturschutzes, der Landschaftspla-
nung und zum Umweltlärm einschließlich möglicher Vorsorge-
maßnahmen, das Schreiben des Landesbetriebes Straßenbau NRW
vom 12.08.2024 mit Aussagen zur verkehrlichen Erschließung
sowie der Umweltbericht.
Wesentliche umweltbezogene Informationen zu folgenden Gü-
tern sind betrachtet worden und können eingesehen werden:

• Schutzgut Mensch und seine Gesundheit (mit Angaben
zum Verkehrs,- Gewerbe-, Freizeitlärm sowie zu Staub-
und Lichtemissionen)

• Schutzgut Tier (mit Angaben zu planungsrelevanten Arten,

zu Artvorkommen, zu einer Prognose der Betroffenheit
von Arten, zu Habitatsstrukturen, zu artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbeständen und über eine Potntialanalyse)

• Schutzgut Pflanzen (mit Angaben zu Pflanzengesellschaf-
ten)

• Schutzgut Boden und Flächen (mit Angaben zu Allast- /
Altstandorte, zu Standortfaktoren, zu Lebensraumfunkti-
onen, zum Bodengefüge und zur Bodenstruktur)

• Schutzgut Wasser (mit Angaben zum Oberflächenwasser
und zum Grundwasser)

• Schutzgut Luft und Klima (mit Angaben zu Auswirkungen
auf die kleinklimatischen Verhältnisse einschl. des Luft-
austausches und Schadstoffeintragungen)

• Schutzgut Kultur und Sachgüter (mit Angaben zu Boden-
denkmälern /Denkmalschutz und zu sonstigen baulichen
Anlagen)

• Schutzgut Landschaft (mit Angaben zu Wirkungen auf das
Landschaftsbild und zur Erholungsfunktion)

• Natura-2000-Gebiet und Vogelschutzgebiet (mit Angaben
zu möglichen Beeinträchtigungen der Flora-Fauna-Erhal-
tungsziele und zu der Schutzziele des Vogelschutzgebie-
tes durch das Vorhaben)

• Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei einer
Durchführung und einer Nichtdurchführung der Planung

• Umgang mit Abfällen und Abwässern
• Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und

effiziente Nutzung von Energie
• Wechselwirkungen zwischen den Belangen der

Schutzgüter
• Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Aus-

gleich nachteiliger Umweltauswirkungen
• Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten
• Angaben zur Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Un-

fälle oder Katastrophen
• Monitoring (mit Angaben zu Maßnahmen zur Überwa-

chung von Umweltauswirkungen)
Die Bekanntmachung und der Planentwurf, die Begründung mit
dem Umweltbericht, die Artenschutzprüfung -Stufe1-, die schall-
technische Untersuchung zum öffentlichen Straßenverkehrslärm
und zum Freizeitlärm, die Fauna-Flora-Habitat-Prüfung sowie die
Schreiben des Landrates Kleve und des Landesbetriebes Straßen-
bau NRW können im Internet unter www.straelen.de (Internet-
pfad: Navigation öffnen (Button mit drei horizontalen Strichen),
Rathaus & Politik, Veröffentlichungen, Bekanntmachungen, 24.
Änderung Flächennutzungsplan Straelen, Auslegung des Entwurfs
der 24. des Flächennutzungsplanes) eingesehen werden. Die Un-
terlagen sind auch über das zentrale Internetportal des Landes
Nordrhein-Westfalen unter https: www.bauleitplanung.nrw.de
aufrufbar.
Der Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 14 Straelen-Wachtendonk,
die Unterlagen zum Vogelschutzgebiet DE-4603-401 sowie zum
Natura-2000-Gebiet können auf Wunsch bei der Stadtverwaltung
Straelen, Zimmer 303, nach terminlicher Absprache eingesehen
werden.
Das Plangebiet liegt am südlichen Rand der Ortslage Straelen -
Herongen zwischen der Bundesautobahn A 40 (E 34) und der B
221 und umfasst eine Teilfläche aus dem Flurstück 29, Flur 7 in
der Gemarkung Herongen.
Die Ortslage und der Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-
änderung sind der nachstehenden unmaßstäblichen Übersicht zu
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entnehmen oder über dem beigefügten Link des Geoportals Nie-
derrhein FNP_Straelen_024_Ae aufzurufen:

Übersichtsplan:Übersichtsplan:Übersichtsplan:Übersichtsplan:Übersichtsplan:

© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2024© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2024© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2024© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2024© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2024

Bekanntmachung der Stadt Straelen
42. Änderung des Flächennutzungsplanes der42. Änderung des Flächennutzungsplanes der42. Änderung des Flächennutzungsplanes der42. Änderung des Flächennutzungsplanes der42. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Stadt StraelenStadt StraelenStadt StraelenStadt StraelenStadt Straelen
Aufhebung der Aufhebung der Aufhebung der Aufhebung der Aufhebung der Ausschlusswirkung der KAusschlusswirkung der KAusschlusswirkung der KAusschlusswirkung der KAusschlusswirkung der Konzentronzentronzentronzentronzentra-a-a-a-a-
tionszonen für die tionszonen für die tionszonen für die tionszonen für die tionszonen für die WindenergieWindenergieWindenergieWindenergieWindenergie
Erneute öffentliche Erneute öffentliche Erneute öffentliche Erneute öffentliche Erneute öffentliche Auslegung nach § 4a Auslegung nach § 4a Auslegung nach § 4a Auslegung nach § 4a Auslegung nach § 4a AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 3 3 3 3

Baugesetzbuch (BauGB) i.VBaugesetzbuch (BauGB) i.VBaugesetzbuch (BauGB) i.VBaugesetzbuch (BauGB) i.VBaugesetzbuch (BauGB) i.V.m..m..m..m..m. § 3  § 3  § 3  § 3  § 3 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 BauGB und erneute Beteili- 2 BauGB und erneute Beteili- 2 BauGB und erneute Beteili- 2 BauGB und erneute Beteili- 2 BauGB und erneute Beteili-
gung der Behörden und sonstigen gung der Behörden und sonstigen gung der Behörden und sonstigen gung der Behörden und sonstigen gung der Behörden und sonstigen TTTTTrägern öffentlicher Belange nach §rägern öffentlicher Belange nach §rägern öffentlicher Belange nach §rägern öffentlicher Belange nach §rägern öffentlicher Belange nach §
4 4 4 4 4 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen der Stadt
Straelen hat (vor diesen Planungshintergründen) am 31.08.2023 einen
Aufstellungsbeschluss zur 42. Änderung des Flächennutzungsplanes
der Stadt Straelen „Aufhebung der Ausschlusswirkung der Konzentra-
tionszonen für die Windenergie“ gefasst und dessen öffentliche Ausle-
gung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen.
Zur Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner über den An-
lass, Ziele und Inhalte der Planung wurde eine Einwohnerversamm-
lung auf Basis des § 23 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in Verbindung mit § 5 der Hauptsatzung der Stadt Straelen
durchgeführt. Auf Basis dieses Beschlusses fand eine Einwohnerver-

sammlung am Donnerstag, den 09.11.2023, statt.
Mit der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Straelen
wurden seinerzeit Konzentrationszonen für die Windenergienutzung
auf Grundlage des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB als „Sachlicher Teilplan
Windenergie“ in den Flächennutzungsplan übernommen, was mit ei-
ner Ausschlusswirkung für Windkraftvorhaben außerhalb der Konzent-
rationszonen verbunden war. Die 42. Flächennutzungsänderung hat
zum Ziel, diese bestehende Ausschlusswirkung der Konzentrationszo-
nen für Windenergieanlage aufzuheben, so dass die Errichtung neuer
Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Stadt Straelen unter Wahr-
nehmung den Rechtsstatus der allgemeinen Privilegierung von Wind-
kraftanalagen gemäß § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB ermöglicht wird. Mit
Rechtskraft der Änderung wird die Errichtung von Windenergieanla-
gen, unter Beachtung der Einschränkungen durch rechtliche Vorgaben
des Planungs-, Immissionsschutz- und Naturschutzrechts, grundsätz-
lich im gesamten baulichen Außenbereich des Stadtgebiets möglich
sein.
Der Planentwurf in der Fassung vom 02.05.2024 wird mit der dazuge-
hörenden Entwurfsbegründung sowie der bereits vorliegenden um-

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die Auslegung der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes wird
hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und

Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) gegen das
o.g. Verfahren nach Ablauf von 6
Monaten seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene
Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht
durchgeführt,

b) der Einleitungsbeschluss ist
nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den
Einleitungsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der Stadt
Straelen vorher gerügt und
dabei die verletzten Rechts
vorschriften und die Tatsache
bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Straelen, den 04.12.2024
Der Bürgermeister
Bernd Kuse

Erklärung gemäß § 2 Absatz 3 der BekanntmachungsverordnungErklärung gemäß § 2 Absatz 3 der BekanntmachungsverordnungErklärung gemäß § 2 Absatz 3 der BekanntmachungsverordnungErklärung gemäß § 2 Absatz 3 der BekanntmachungsverordnungErklärung gemäß § 2 Absatz 3 der Bekanntmachungsverordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrechtüber die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrechtüber die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrechtüber die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrechtüber die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
Die 24. Änderung des Flächennutzungsplanes „Sondergebiet Boar-
dinghouse“ entspricht den gesetzlichen Bestimmungen; es ist nach
§ 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung vom 26.8.1999

(GV NRW S. 516), in der zur Zeit gültigen Fassung, verfahren
worden.
Straelen, den 04.12.2024
Der Bürgermeister
Bernd Kuse
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weltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom
16.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.2025
im Rathaus der Stadt Straelen, Rathausstraße 1, 47638, Straelen, im
Flur zum kleinen Sitzungssaal -1. Obergeschoss- während der Dienst-
stunden öffentlich ausgelegt und auch im Internet können die Unterla-
gen unter: www.straelen.de eingesehen werden.
Internetpfad: https://www.straelen.de/rathaus-politik/veroeffentlichun-
gen/bekanntmachungen/)
Dort unter „42. Änderung des Flächennutzungsplanes Straelen, erneu-
te öffentliche Auslegung“
Die Unterlagen sind auch über das zentrale Internetportal des Landes
Nordrhein-Westfalen unter:
https: www.bauleitplanung.nrw.de aufrufbar.
Die Dienststunden sind:
Montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr
bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Der räumliche Geltungsbereich der 42. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Straelen für die Windenergie umfasst das ge-
samte Stadtgebiet der Stadt Straelen mit Ausnahme der schon vorhan-
denen Konzentrationszonen.
Der Geltungsbereich ist der nachstehenden unmaßstäblichen Über-
sicht zu entnehmen.
Übersichtplan:Übersichtplan:Übersichtplan:Übersichtplan:Übersichtplan:
Im Rahmen dieser Beteiligung wird allen Interessenten die Möglich-
keit gegeben, sich im Rathaus der Stadt Straelen, Rathausstraße 1,
während der Dienststunden über die allgemeinen Ziele und Zwecke
der Planung, über sich wesentlich unterscheidende Lösungen zur Neu-
gestaltung oder Entwicklung des Gebiets und über die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planung zu informieren, sich dazu schriftlich
oder mündlich zu äußern und die Planung mit den zuständigen Dienst-
kräften zu erörtern.
Auf § 4a Absatz 6 BauGB wird verwiesen. Ferner wird gem. § 3 Abs. 3
BauGB darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über ergänzende Vorschriften zu

Rechtsbehelfen in Umweltange-
legenheiten nach der EG-Richtli-
nie 2003/35/ gemäß § 7 Abs. 3
Satz 1 des Gesetzes über ergän-
zende Vorschriften zu Rechtsbe-
helfen in Umweltangelegenheiten
nach der EG-Richtlinie 2003/35/
mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen
der Auslegungsfrist nicht oder
nicht rechtzeitig geltend gemacht
hat, aber hätte geltend machen
können.
Für den Geltungsbereich der 42.
Flächennutzungsplanänderung
liegen bereits folgende umwelt-
bezogene Informationen vor und
können ebenfalls während der öf-
fentlichen Auslegung eingesehen
werden:

• Entwurfsbegründung inklusive
Umweltbericht mit

- - - - - Kurzdarstellung der
  Planung - - - - - Umweltschutz-
  ziele
----- Beschreibung und
  Bewertung des Umwelt-
  zustandes sowie der
  Umweltauswirkungen
  bei Durchführung der
  Planung für die Schutz-
  güter Mensch, Tiere,
  Pflanzen, Biotoptypen,
  biologische Vielfalt,
  Schutzgüter der Boden,
  Fläche,Wasser, Klima,
  Luft,Landschaft und Kul-
  tur und sonstige Umwelt-
  belange
- - - - - Maßnahmen zur Vermei-
  dung, Verringerung und
  zum Ausgleich der
  nachteiligen Auswirkun-
  gen
- - - - - Anderweitige Planungs-
  möglichkeiten
- Zusätzliche Angaben zur
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  Umweltprüfung
• Stellungnahmen und Hinweise von Behörden und sonstigen

Trägern öffentlicher Belange zu Planung-Immissionsschutz- und
Naturschutzrecht, zu Bau- und Bodendenkmälern, zum  Trinkwas-
serschutzgebiet  (Kastanienburg)

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Das Verfahren zur 42. Flächennutzungsplanänderung „Aufhebung der
Ausschlusswirkung der Konzentrationszonen für die Windenergie“
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) gegen den o.g. Verfahren nach Ablauf von 6 Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b. der Einleitungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich

bekannt gemacht worden,
c. der Bürgermeister hat den Einleitungsbeschluss vorher

beanstandet oder

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt
Straelen vorher gerügt und dabei die verletzten Rechtsvor-
schriften und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Straelen, 04.12.2024
Der Bürgermeister
Bernd Kuse
EEEEErklärung gemäß § 2 rklärung gemäß § 2 rklärung gemäß § 2 rklärung gemäß § 2 rklärung gemäß § 2 Absatz 3 der Bekanntmachungsverordnung über dieAbsatz 3 der Bekanntmachungsverordnung über dieAbsatz 3 der Bekanntmachungsverordnung über dieAbsatz 3 der Bekanntmachungsverordnung über dieAbsatz 3 der Bekanntmachungsverordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrechtöffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrechtöffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrechtöffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrechtöffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
Die 42. Flächennutzungsänderung „Aufhebung der Ausschlusswirkung der
Konzentrationszonen für die Windenergie“ entspricht den gesetzlichen
Bestimmungen; es ist nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverord-
nung vom 26.8.1999 (GV NRW S. 516), in der zur Zeit gültigen Fassung,
verfahren worden.
Der Wortlaut der 42. Flächennutzungsplanänderung „Aufhebung der Aus-
schlusswirkung der Konzentrationszonen für die Windenergie“ stimmt mit
dem Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 19.09.2024 überein.
Die Bekanntmachung wird angeordnet.
Straelen, 04.12.2024
Der Bürgermeister
Bernd Kuse

Bekanntmachung der Stadt Straelen
24.24.24.24.24. Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr..... 05 „Ba- 05 „Ba- 05 „Ba- 05 „Ba- 05 „Ba-
ckespad“ckespad“ckespad“ckespad“ckespad“
Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 AbsatzAbsatzAbsatzAbsatzAbsatz
2 Baugesetzbuch (BauGB)2 Baugesetzbuch (BauGB)2 Baugesetzbuch (BauGB)2 Baugesetzbuch (BauGB)2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Entwurf der 24. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 05 „Backe-
spad“ mit der Entwurfsbegründung nebst dem Umweltbericht und
den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen liegt in der Zeit vom
16.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.202516.12.2024 bis einschließlich dem 20.01.2025
im Rathaus der Stadt Straelen, Rathausstraße 1, 47638 Straelen,
im Flur zum kleinen Sitzungssaal
- 1. Obergeschoss - während der Dienststunden öffentlich aus.
Stellungnahmen dazu können während dieser Auslegungsfrist ab-
gegeben werden. Diese Stellungnahmen sollten elektronisch über-
mittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem Wege
abgegeben werden. Die elektronische Stellungnahme ist zu sen-
den an: behoerdenbeteiligung@straelen.de. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Auf § 4a Absatz 6
BauGB wird verwiesen.
Die Dienststunden sind:
Montags und dienstags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00
Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, donners-
tags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und
freitags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr.
Inhalt der Änderung ist die Aufhebung sowohl der Grundflächen-
zahl als auch der Geschossflächenzahl. Mit der Aufhebung werden
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines zwei-
geschossigen Gebäudes als Jahrgangsstufenhaus, welches von der
offenen Ganztagsschule, dem verlässlichen Halbtag und der Schule
genutzt wird, erwirkt.
Folgende Umweltinformationen sind verfügbar:
Umweltbericht zur 24. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Ba-
ckespad“ mit Angaben zu den Umweltbelangen

• Mensch und seine Gesundheit
• Tiere (mit Angaben zu Biotopen, Lebensraumpotentiale und

artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen)

• Pflanzen (mit Angaben zu geschützten Pflanzen und ge-
schützten Biotopen)

• Boden und Fläche (mit Angaben zu Standortfaktoren und
Oberflächenformen)

• Wasser (Oberflächenwasser und Grundwasser)
• Luft und Klima (mit Angaben zu Auswirkungen auf die klein-

klimatischen Verhältnisse)
• Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter (Kultur- und / oder

Bodendenkmäler)
• Umgang mit Abfällen und Abwässer
• Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umwelt-

schutzes
• Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich der nachteiligen Umweltauswirkungen
• Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und

effiziente Nutzung von Energie
• Angaben zur Anfälligkeit des Projektes für schwere Unfälle

oder Katastrophen (Störfallbetriebsbereich, Seveso-II / III-
Betrieben)

• Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten
• Monitoring (Angaben zu Maßnahmen zur Überwachung von

Umweltauswirkungen)
• Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei einer

Durchführung und Nichtdurchführung der Planung

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die hiernach auszulegen-
den Unterlagen sind zusätzlich auch im Internet unter
www.straelen.de (Internetpfad: Navigation öffnen (Button mit drei
horizontalen Strichen), Rathaus & Politik, Veröffentlichung, Be-
kanntmachung, 24. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 05 „Backe-
spad“) einsehbar.
Die Unterlagen sind auch über das zentrale Internetportal des
Landes Nordrhein-Westfalen unter:
https: www.bauleitplanung.nrw.de aufrufbar.
Lage und Geltungsbereich der 24. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 05 „Backespad“ sind der nachstehenden unmaßstäblichen Über-
sicht zu entnehmen oder über dem beigefügten Link des Geopor-
tals Niederrhein ST_005_24_Ae aufzurufen:
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BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die Auslegung der 24. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 05 „Backe-
spad“ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und

© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2024© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2024© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2024© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2024© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2024

a) eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) der Einleitungsbeschluss ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ein-
leitungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Stadt
Straelen vorher gerügt und
dabei die verletzten Rechtsvor-
schriften und die Tatsache
bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Straelen, den 04.12.2024
Der Bürgermeister
Bernd Kuse
Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Absatz 3Absatz 3Absatz 3Absatz 3Absatz 3
der Bekanntmachungsverord-der Bekanntmachungsverord-der Bekanntmachungsverord-der Bekanntmachungsverord-der Bekanntmachungsverord-
nung über die öffentliche Be-nung über die öffentliche Be-nung über die öffentliche Be-nung über die öffentliche Be-nung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalemkanntmachung von kommunalemkanntmachung von kommunalemkanntmachung von kommunalemkanntmachung von kommunalem
OrtsrechtOrtsrechtOrtsrechtOrtsrechtOrtsrecht
Die 24. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 05 „Backespad-
Erweiterung des Schulzentrums“
entspricht den gesetzlichen Be-
stimmungen; es ist nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsver-
ordnung vom 26.8.1999 (GV NRW S. 516), in der zur Zeit gültigen
Fassung, verfahren worden.

Informationen und Hinweise rund um Sitzungen
Informationen und Hinweise rund um SitzungenInformationen und Hinweise rund um SitzungenInformationen und Hinweise rund um SitzungenInformationen und Hinweise rund um SitzungenInformationen und Hinweise rund um Sitzungen
Übersicht über anstehende Sitzungen
Der RatRatRatRatRat tagt am Donnerstag, den 19. DezemberDonnerstag, den 19. DezemberDonnerstag, den 19. DezemberDonnerstag, den 19. DezemberDonnerstag, den 19. Dezember
2024 um 18 Uhr2024 um 18 Uhr2024 um 18 Uhr2024 um 18 Uhr2024 um 18 Uhr im großen Sitzungssaal im Rat-
haus der Stadt Straelen (Rathausstraße 1, 47638

Grundsteuer A und der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-
steuer (Hebesatzsatzung)

• 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Hetzert“ 1. Fest-
stellung der Befangenheit

2. Beratung und Beschlussfassung
a) Beschluss über Anregungen
b) Satzungsbeschluss

• Neufassung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz
und Entgelten in der Stadt Straelen bei Einsätzen der Freiwil-
ligen Feuerwehr

• Erlass einer Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der
Grundsteuer A und der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-
steuer (Hebesatzsatzung)

• Satzung zur Änderung der Satzung über Auslagenersatz und
Aufwandsentschädigung sowie Lohnfortzahlung und Verdienst-
ausfallentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Straelen;

Straelen). Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem
folgende Punkte:
Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeil:eil:eil:eil:eil:

• Benennung von Gremienmitgliedern Antrag der Fraktion GO/
Grüne vom 20.10.2024

• Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Straelen für das Jahr 2025

• Beteiligungsbericht zum 31. Dezember 2023
• Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Stadtwer-

ke Straelen
• Erlass einer Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der

Straelen, den 04.12.2024
Der Bürgermeister
Bernd Kuse

Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) gegen das o.g. Verfahren nach Ablauf von 6 Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,

Übersichtsplan:Übersichtsplan:Übersichtsplan:Übersichtsplan:Übersichtsplan:
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Einführung einer Aufwandsentschädigung für Brandsicherheits-
wachen

• Beteiligung der Stadt Straelen an der NRW.URBAN Kommu-
nale Entwicklung GmbH

• Beteiligung der Stadt Straelen an der PD - Berater der öffent-
lichen Hand GmbH

• 6. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Aus-
schüsse der Stadt Straelen

• 27. Änderung der Satzung über die Erhebung der Abfallentsor-
gungsgebühren in der Stadt Straelen

• 8. Änderung der Straßenreinigungssatzung der Stadt Straelen
vom 21. Dezember 2016

• Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt
Straelen über die Errichtung und Benutzung von Übergangsun-
terkünften und über die Erhebung einer Benutzungsgebühr

• Gebührensatzung zur Friedhofs- und Bestattungssatzung der
Stadt Straelen

• Änderung der Satzung über die Beiträge für den Anschluss an
die Abwasseranlage der Stadt Straelen, über die Abwasserbe-
seitigungsgebühren, über den Kostenersatz von Haus- und
Grundstücksanschlüssen und über die Kleineinleiterabgabe -
Beitrags- und Gebühren

• Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung;
Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung
im Produkt 01.01.08 - Gebäudemanagement

• Verlängerung der Optionsfrist zu § 2 b UStG
• Umbesetzung von Ausschüssen

Antrag der SPD-Fraktion vom 21.11.2024

Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher TTTTTeil:eil:eil:eil:eil:

• Verlängerung einer Bebauungsverpflichtung für ein Gewerbe-
grundstück

„Pakt für den Sport“ in Straelen wird verlängert
Überarbeitete Sportleitlinien und Sportförderrichtlinien treten zum 1. Januar in Kraft

Achim Arts (stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbandes),Achim Arts (stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbandes),Achim Arts (stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbandes),Achim Arts (stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbandes),Achim Arts (stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbandes),
Werner Terheggen (Vorsitzender des Stadtsportverbandes), Bürger-Werner Terheggen (Vorsitzender des Stadtsportverbandes), Bürger-Werner Terheggen (Vorsitzender des Stadtsportverbandes), Bürger-Werner Terheggen (Vorsitzender des Stadtsportverbandes), Bürger-Werner Terheggen (Vorsitzender des Stadtsportverbandes), Bürger-
meister Bernd Kuse und Fachbereichsleiter Christian Hinkelmann. Bild-meister Bernd Kuse und Fachbereichsleiter Christian Hinkelmann. Bild-meister Bernd Kuse und Fachbereichsleiter Christian Hinkelmann. Bild-meister Bernd Kuse und Fachbereichsleiter Christian Hinkelmann. Bild-meister Bernd Kuse und Fachbereichsleiter Christian Hinkelmann. Bild-
rechte: Stadt Straelenrechte: Stadt Straelenrechte: Stadt Straelenrechte: Stadt Straelenrechte: Stadt Straelen

Der „Pakt für den Sport“ zwi-
schen dem Stadtsportverband
Straelen und der Stadt Straelen
wurde um weitere fünf Jahre, bis
zum 31. Dezember 2029, verlän-
gert. Dies hatte der Rat der Stadt
Straelen in der Sitzung am 4. Juli
beschlossen. Es wurden die über-
arbeiteten Sportleitlinien und
Sportförderrichtlinien verab-
schiedet. Zur Unterschrift des
Vertrages trafen sich jetzt Wer-
ner Terheggen, Vorsitzender des
Stadtsportverbandes, Achim Arts,
stellvertretender Vorsitzender
des Stadtsportverbandes mit
Bürgermeister Bernd Kuse und
Fachbereichsleiter Christian Hin-
kelmann im Rathaus.
Der „Pakt für den Sport in Strae-
len“ konkretisiert die gemeinsa-
me Zielperspektive von Stadt-
sportverband und Stadt. Er setzt

Handlungsschwerpunkte, die
über den Kooperationsvertrag
zwischen der Stadt Straelen und
dem Stadtsportverband Straelen
e.V. (SSV) finanziert werden. Der
Pakt wurde in einigen Punkten
überarbeitet. Denn stetige Ver-
änderungen im Sport- und Frei-
zeitverhalten führen zu veränder-
ten Bedarfen für den Sport. Auch
die neue Richtlinie zur Förderung
des Sports, welche zum 1. Januar
2025 in Kraft tritt, wurde in den
Pakt übernommen.
Der Pakt wurde erstmalig 2014
aufgelegt. Seitdem haben SSV so-
wie Rat und Verwaltung der Stadt
u. a. viele Projekte zur Moderni-
sierung der Sportanlagen auf den
Weg gebracht. Ganz im Einklang
mit dem Stadtleitbild, das darauf

Sie finden die Bekanntmachung
der endgültigen Tagesordnung ab
dem 11. Dezember 2024 auf der
Internetseite der Stadt Straelen
unter www.straelen.de/rathaus-
politik/veroeffentlichungen/be-
kanntmachungen/. Die vollstän-
dige Tagesordnung und die Sit-
zungsunterlagen sind im Ratsin-
formationssystem der Stadt Stra-
elen einzusehen.

Fortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster Seite
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abzielt, den Menschen eine le-
benswerte Zukunft zu ermögli-
chen, starke Orte zu schaffen und
das Gemeinwohl zu fördern. „Der
Pakt des Sports steht für eine star-
ke Partnerschaft zwischen Stadt
und Stadtsportverband und ist ein
Bekenntnis zur Förderung von Ge-
sundheit, sozialem Zusammenhalt
und Vereinsleben“, so Bürger-
meister Bernd Kuse. „Wir stellen
sicher, dass unsere Sportvereine

und -einrichtungen und damit die
vielen Ehrenamtlichen unterstützt
und gefördert werden.“ Der „Pakt
für den Sport“ regelt die kommu-
nale Sportförderung sowie die Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt
Straelen und dem Stadtsportver-
band Straelen. Mit dem „Pakt für
den Sport“ in Straelen soll der in
der Landesverfassung festgeleg-
te Auftrag zur Pflege und Förde-
rung des Sports auf kommunaler

Ebene verbindlich umgesetzt wer-
den. Ziel ist es, die Planungssi-
cherheit für die künftige kommu-
nale Sportförderung zu verbes-
sern. Die Sportförderrichtlinien
haben sich in den letzten Jahren
bewährt und die Zuschüsse sind
für die ehrenamtlich tätigen Ver-
einsvorstände und -mitglieder
eine wichtige Unterstützung und
Förderung, um die dem Gemein-
wohl dienenden vielfältigen an-

fallenden Aufgaben bewältigen zu
können. Sie wurden jetzt hinsicht-
lich der Zuschüsse zu den Unter-
haltungs- und Reinigungskosten
für Sportgebäude entsprechend
der Änderungsfassung an den ak-
tuellen Mindestlohn angepasst.
Weiter sollen nach Absprache mit
dem Stadtsportverband die Zu-
schüsse für die Pflege der
Nebenanlagen moderat um fünf
Prozent erhöht werden.

Die perfekte Geschenkidee
Die Straelen Card - Freude schenken leicht gemacht!
Weihnachten steht vor der Tür,
und die Suche nach dem perfek-
ten Geschenk beginnt. Wie wäre
es dieses Jahr mit einer Idee, die
nicht nur Freude bereitet, son-
dern auch die lokale Wirtschaft
unterstützt?
Mit der Straelen CardStraelen CardStraelen CardStraelen CardStraelen Card verschen-
ken Sie ein Stück Straelen und
bieten gleichzeitig vielfältige
Einkaufsmöglichkeiten in unse-

rer Blumenstadt. Die Straelen
Card ist ein praktischer Ge-
schenkgutschein, der in vielen
Geschäften, Restaurants und
Dienstleistungsbetrieben in Stra-
elen eingelöst werden kann. Ob
kulinarische Köstlichkeiten,
Shopping oder ein entspannter
Wellnesstag - die Möglichkeiten
sind ebenso bunt wie Straelen
selbst.

Warum die Straelen Card?Warum die Straelen Card?Warum die Straelen Card?Warum die Straelen Card?Warum die Straelen Card?
• Vielfalt:Vielfalt:Vielfalt:Vielfalt:Vielfalt: Einlösbar in zahl-

reichen lokalen Betrie-
ben.

• Flexibilität:Flexibilität:Flexibilität:Flexibilität:Flexibilität: Wählen Sie
einen Betrag Ihrer Wahl -
perfekt für jeden Anlass.

• Unterstützung der Regi-Unterstützung der Regi-Unterstützung der Regi-Unterstützung der Regi-Unterstützung der Regi-
on:on:on:on:on: Mit der Straelen Card
fördern Sie die lokale
Wirtschaft und stärken

unsere Stadtgemein-
schaft.

Erhältlich ist die Straelen Card
bequem online oder persönlich
im Straelener Rathaus, im Kul-
turring Straelen, bei Hermans
Kochen & Lebensart und bei Tex-
til Daamen. Machen Sie Weih-
nachten 2024 zu einem beson-
deren Erlebnis - mit einem Ge-
schenk, das Straelen verbindet!

Dienstjubiläen und Verabschiedungen
Bürgermeister Kuse ehrt langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bildrechte: Stadt StraelenBildrechte: Stadt StraelenBildrechte: Stadt StraelenBildrechte: Stadt StraelenBildrechte: Stadt Straelen

In einer feierlichen Runde verabschie-
dete Bürgermeister Bernd Kuse meh-
rere langjährige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
in den wohlverdienten Ruhestand.
Gleichzeitig ehrte er Kolleginnen und
Kollegen für ihre langjährige Treue
und ihr Engagement im Rahmen ih-
rer Dienstjubiläen. In diesem Jahr
feierten Armin Biedermann, Uwe
Bons, Anne Gey und Dietmar Maa-
ßen ihr 40-jähriges Dienstjubiläum
bei der Stadt Straelen. Bereits 25
Jahre arbeiten Anne Cürvers, Ludger
Thesing, Christiane Linßen und Ka-
rin Mommers bei der Stadtverwal-
tung Straelen. Außerdem verabschie-
dete der Bürgermeister Birgit Froe-
schke, Wolfgang Cox, Karl-Heinz
Gellen, Hermann-Josef Henßen, Ma-
rieagnes Tophoven und Monika
Kempkens in den verdienten Ruhe-
stand. Ihnen wünschte er stellver-
tretend für die gesamte Stadtver-
waltung für den neuen Lebensab-
schnitt Glück, Zufriedenheit und vor
allem Gesundheit.
Der Bürgermeister bedankte sich

gemeinsam mit seinen Fachbereichs-
leitern Christian Hinkelmann, Uwe
Marksteiner, dem stellvertretenden
Fachbereichsleiter Sebastian Tissen
sowie Michael Smits, Leiter des Bau-
betriebshofs, Robin Schmidt, Leiter

der Stadtwerke, und Sandra Geister
vom Personalrat für die langjährige
Mitarbeit und ihren Einsatz. „Mit
ihrer Arbeiten haben die Kollegin-
nen und Kollegen über Jahrzehnte
einen unschätzbaren Beitrag für un-

sere Stadt geleistet und sind ein
Vorbild für alle Kolleginnen und Kol-
legen. Sie haben unsere Verwaltung
mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung
und ihrem Herzblut geprägt“, be-
tonte Bürgermeister Bernd Kuse.
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Neue Fahrradbroschüren
für 2025
Die neuen Radbroschüren für 2025 sind ab
sofort im Rathaus erhältlich

Neue GreenCity Rad BroschürenNeue GreenCity Rad BroschürenNeue GreenCity Rad BroschürenNeue GreenCity Rad BroschürenNeue GreenCity Rad Broschüren

Ab sofort liegen druckfrisch zwei
neue Fahrradbroschüren für die Sai-
son 2025 im Rathaus Straelen be-
reit. Die Broschüren bieten umfang-
reiche Informationen zu den belieb-
ten geführten Fahrradtourengeführten Fahrradtourengeführten Fahrradtourengeführten Fahrradtourengeführten Fahrradtouren in un-
serer Region und richten sich an
alle Radbegeisterten.
Die erste Broschüre stellt die JederJederJederJederJeder-----
mann-Tmann-Tmann-Tmann-Tmann-Tourenourenourenourenouren vor, die monatlich zwi-
schen April und Oktober an festge-
legten Terminen stattfinden. Diese
Touren bieten Einzelpersonen die
Möglichkeit, in kleinen Gruppen die
Schönheit Straelens und seiner Um-
gebung zu erkunden - ideal für spon-
tane Abenteurer oder diejenigen,
die nicht in einer festen Gruppe
reisen. Die zweite Broschüre kon-
zentriert sich auf individuell plan-individuell plan-individuell plan-individuell plan-individuell plan-
bare Gruppentourenbare Gruppentourenbare Gruppentourenbare Gruppentourenbare Gruppentouren. Diese sind

speziell auf die Bedürfnisse von Ver-
einen, Nachbarschaften oder Fir-
menausflügen zugeschnitten. Mit
über 30 thematischen Routen bie-
tet sie für jede Gruppe das passen-
de Erlebnis - von Natur- und Kultur-
landschaften bis hin zu historischen
und kulinarischen Highlights.
Beide Broschüren sind nicht nur im
Rathaus erhältlich, sondern auch
online auf unserer Website abruf-
bar. Lassen Sie sich inspirieren und
planen Sie Ihre nächste Fahrrad-
tour!
Für weitere Informationen:
Stadt StraelenStadt StraelenStadt StraelenStadt StraelenStadt Straelen
Stadtmarketing & Tourismus
Rathausstraße 1, 47638 Straelen
Tel.: 02834 702-992
E-Mail: tourismus@straelen.de
Website: www.straelen.de

Rathaus zwischen den
Feiertagen geschlossen

Umgestaltung Marktplatz
Herongen
Stadt Straelen lädt am 18. Dezember zur
Informationsveranstaltung ein

Am Mittwoch, 18. Dezember, lädt
die Stadt Straelen alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger ab 18
Uhr zur Informationsveranstaltung
zum Thema Umgestaltung des
Marktplatzes ins Heronger Pfarr-
heim ein. Im Rahmen dieser Veran-
staltung wird das von der Stadt be-

auftragte Planungsbüro Kottowski
Ingenieurgesellschaft mbH aus
Kalkar Pläne zu einer möglichen Um-
gestaltung des Marktplatzes vorstel-
len, in die die Ergebnisse der voran-
gegangenen Bürgerbeteiligungen
eingeflossen sind. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Das Straelener Rathaus bleibt zwi-
schen den Feiertagen am Freitag,
27. Dezember und Montag, 30.
Dezember 2024 geschlossen. Ab

Donnerstag, den 2. Januar 2025
stehen die Mitarbeitenden zu den
regulären Öffnungszeiten wieder
in gewohnter Weise zur Verfügung.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Aura! Yolo! Digga! Falls Sie diese Begriffe nicht kennen, sind Sie
möglicherweise entweder ein Stücklein über dreißig, oder verkeh-
ren einfach nicht in den Kreisen, in denen die Worte benutzt werden.
AurAurAurAurAuraaaaa, die Ausstrahlung, das Charisma, eine wundersame Anzie-
hungskraft, die andere Menschen sofort intuitiv bemerken. YYYYYolooloolooloolo
„you only live once“ (Du lebst nur einmal), bedeutet das Leben aus
vollem Herzen zu genießen. DiggaDiggaDiggaDiggaDigga - einfach nur „Dicker“, wobei hier
nicht unbedingt der Bodyindex, sondern der gute, verlässliche Freund
gemeint ist.
Alle Worte sind Jugendworte, der Begriff „Aura“ ist in 2024 Jugend-
wort des Jahres geworden.
Aura - das hat Klang, hat Stil, ist ein erstrebenswertes Attribut, das
man doch sehr gerne besitzen möchte. Hatte Jesus eine solche
„Aura“? Nun, er wird zumindest auf Ikonen und alten Gemälden mit
einem Heiligenschein versehen, zum einen um ihn als Person her-
auszuheben, aber sicher auch, um das Besondere um ihn irgendwie
sichtbar zu machen. Baby in der Krippe zu Bethlehem, Gelehrter
schon mit zwölf Jahren (die Eltern suchten ihn drei Tage lang und
fanden ihn im Tempel), Wunderheiler, Gestorbener, Auferstandener,
Gen-Himmel-Gefahrener - wer war dieser Jesus, der die Christen-
heit bis heute beschäftigt und dessen Geschichte immer auch Fra-
gen aufwirft. War das wirklich alles so, können/müssen wir das
glauben? Welch eigenartige Geschichte, da stirbt der Sohn Gottes
und hilft allen seinen Gläubigen damit. Sündlos über diese noch
wesentlich weniger bevölkerte Erde gegangen. Ach komm, wer
schafft denn so etwas? Jünger um sich geschart, ja gut, können
heutige Stars, Influencer, Sportler und Politiker doch auch? Aber ja,
es war schon etwas anderes, da war der Anspruch zur absoluten
Treue, Zugewandtheit und des Glaubens daran, dass es auch nach
diesem Leben weitergeht. „Yolo“ bezieht sich demnach also nicht
nur auf das „Hier und Jetzt“, sondern „eternal“ ewig, für immer,
unaufhörlich. Auch das ist so schwer zu glauben - was ist denn das
„Ewige Leben“? Immerhin gibt es diese Gedanken in jeder Weltre-

ligion und auch unsere Vorfahren legten in
die Gräber Dinge, die der geliebte Mensch
„dort“ eventuell brauchen könnte.
Christen, Juden, Muslime, sie alle sind im
Alten Testament vereint, erst bei der Ge-
burt Jesu wird der scheidende Zeitpunkt
erreicht. Wie schön, dass wir jetzt Weih-
nachten, die Geburt Jesu Christi feiern
dürfen. Vielleicht auch einmal über den
Fakt nachdenken, dass es diesen Men-
schen wirklich gegeben hat. Lesen wir in
der Bibel, kann nachempfunden werden,
welche Könige regierten und in welchen
Lebenswelten sich die Menschen bewegten.
Yolo - ist aber auch in der Bibel zu finden: „Versäume keinen
fröhlichen Tag, und lass dir die Freuden nicht entgehen, die dir
beschieden sind…“ (Lutherbibel 1984 Sirach 14, 14).
In diesem Sinn wünschen Ihnen mit allen Ihren „Digga“In diesem Sinn wünschen Ihnen mit allen Ihren „Digga“In diesem Sinn wünschen Ihnen mit allen Ihren „Digga“In diesem Sinn wünschen Ihnen mit allen Ihren „Digga“In diesem Sinn wünschen Ihnen mit allen Ihren „Digga“ (einfach-
heitshalber gibt es keinen Plural dieses Wortes) - also allen Ihren- also allen Ihren- also allen Ihren- also allen Ihren- also allen Ihren
Lieben ein wunderschönes, glückliches, fröhliches und erinnerungs-Lieben ein wunderschönes, glückliches, fröhliches und erinnerungs-Lieben ein wunderschönes, glückliches, fröhliches und erinnerungs-Lieben ein wunderschönes, glückliches, fröhliches und erinnerungs-Lieben ein wunderschönes, glückliches, fröhliches und erinnerungs-
würdiges würdiges würdiges würdiges würdiges WWWWWeihnachtsfest.eihnachtsfest.eihnachtsfest.eihnachtsfest.eihnachtsfest.
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 gute und erfüllendeFür das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 gute und erfüllendeFür das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 gute und erfüllendeFür das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 gute und erfüllendeFür das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 gute und erfüllende
TTTTTage in Gesundheit und persönlichem age in Gesundheit und persönlichem age in Gesundheit und persönlichem age in Gesundheit und persönlichem age in Gesundheit und persönlichem WWWWWohlergehen.ohlergehen.ohlergehen.ohlergehen.ohlergehen.
Frohe Festtage und sehr herzlichen Dank, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen Dank, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen Dank, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen Dank, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen Dank, dass Sie uns lesen!
Wir freuen uns auf ein grandioses Jahr 2025 mit Ihnen.Wir freuen uns auf ein grandioses Jahr 2025 mit Ihnen.Wir freuen uns auf ein grandioses Jahr 2025 mit Ihnen.Wir freuen uns auf ein grandioses Jahr 2025 mit Ihnen.Wir freuen uns auf ein grandioses Jahr 2025 mit Ihnen.

Ihre
Siri Rautenberg-Otten
Herausgeberin

Weihnachtsgrußwort der Feuerwehr Straelen

Beförderung der Führungskräfte von Gruppenführer bis zum Brandobeinspektor (v. l. n. r.: stellv. WehrleitungBeförderung der Führungskräfte von Gruppenführer bis zum Brandobeinspektor (v. l. n. r.: stellv. WehrleitungBeförderung der Führungskräfte von Gruppenführer bis zum Brandobeinspektor (v. l. n. r.: stellv. WehrleitungBeförderung der Führungskräfte von Gruppenführer bis zum Brandobeinspektor (v. l. n. r.: stellv. WehrleitungBeförderung der Führungskräfte von Gruppenführer bis zum Brandobeinspektor (v. l. n. r.: stellv. Wehrleitung
Markus Leuker, Bürgermeister Bernd Kuse, Brandmeister Lars Fischer und Jens Fischer, OberbrandmeisterMarkus Leuker, Bürgermeister Bernd Kuse, Brandmeister Lars Fischer und Jens Fischer, OberbrandmeisterMarkus Leuker, Bürgermeister Bernd Kuse, Brandmeister Lars Fischer und Jens Fischer, OberbrandmeisterMarkus Leuker, Bürgermeister Bernd Kuse, Brandmeister Lars Fischer und Jens Fischer, OberbrandmeisterMarkus Leuker, Bürgermeister Bernd Kuse, Brandmeister Lars Fischer und Jens Fischer, Oberbrandmeister
Adrian Lasczok und Johannes Knapp, Brandinspektoren Christian John und Tobias Weyers und Brandoberin-Adrian Lasczok und Johannes Knapp, Brandinspektoren Christian John und Tobias Weyers und Brandoberin-Adrian Lasczok und Johannes Knapp, Brandinspektoren Christian John und Tobias Weyers und Brandoberin-Adrian Lasczok und Johannes Knapp, Brandinspektoren Christian John und Tobias Weyers und Brandoberin-Adrian Lasczok und Johannes Knapp, Brandinspektoren Christian John und Tobias Weyers und Brandoberin-
spektor Marcel Aengenvoort, Leiter d. Feuerwehr Thorsten Fischer, stellv. Wehrleitung Michael Wyers)spektor Marcel Aengenvoort, Leiter d. Feuerwehr Thorsten Fischer, stellv. Wehrleitung Michael Wyers)spektor Marcel Aengenvoort, Leiter d. Feuerwehr Thorsten Fischer, stellv. Wehrleitung Michael Wyers)spektor Marcel Aengenvoort, Leiter d. Feuerwehr Thorsten Fischer, stellv. Wehrleitung Michael Wyers)spektor Marcel Aengenvoort, Leiter d. Feuerwehr Thorsten Fischer, stellv. Wehrleitung Michael Wyers)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, das Weihnachtsfest und der Jah-
reswechsel stehen bevor - eine Zeit
der Besinnung, aber auch des Rück-
blicks und der Hoffnung. Als Leiter
der Freiwilligen Feuerwehr Straelen
möchte ich die Gelegenheit nutzen,
mich bei Ihnen allen herzlich zu be-
danken. Dank Ihres Vertrauens und
Ihrer Unterstützung konnten wir auch
dieses Jahr für die Sicherheit unse-
rer schönen Stadt sorgen. Mit Stolz
blicken wir auf ein ereignisreiches
Jahr zurück: 266 Einsätze, dazu eine
Großübung, viele weitere Übungs-
abende und neue Projekte, wie die
Drohnengruppe und digitale Tablets
auf Großfahrzeugen, unterstreichen
unseren Einsatz für moderne und
effektive Hilfeleistung. Besonders
danken möchte ich unseren 160 ak-
tiven Einsatzkräften sowie den 51
Kindern und Jugendlichen der Kin-
der- und Jugendfeuerwehr, die die

Zukunft unserer Feuerwehr sichern
sowie den 54 Kameraden der Ehren-
abteilung für ihr langjähriges Enga-
gement. Während der Festtage ste-
hen wir auch weiterhin bereit, um

Ihnen in Notlagen beizustehen.
Gleichzeitig wünsche ich Ihnen eine
besinnliche Weihnachtszeit im Krei-
se Ihrer Liebsten. Ihre Feuerwehr Stra-
elen bleibt ein verlässlicher Partner

- heute, morgen und in der Zukunft.
Herzlichst
Thorsten Fischer
Leiter der Freiwilligen Feuerwehr
Straelen
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Einladung zu den Stadtmeisterschaften
Am 20. und 21. Dezember in der Sporthalle der Gundschule

Die strahlenden Sieger im VorjahrDie strahlenden Sieger im VorjahrDie strahlenden Sieger im VorjahrDie strahlenden Sieger im VorjahrDie strahlenden Sieger im Vorjahr

Wie in jedem Jahr lädt der Tisch-
tennisverein Straelen/Wachten-
donk 1980 e.V. am letzten Wochen-
ende vor Weihnachten mit den
Tischtennis-Stadtmeisterschaften
für Straelen und Wachtendonk zu
einem seiner Saisonhöhepunkte

ein. In neun Spiel- und Altersklas-
sen werden dann in der Sporthalle
der Grundschule Straelen im Ein-
zel und Doppel die Meister und
Platzierten des Jahres 2024 ermit-
telt. Gespielt wird in der Sporthal-
le der Straelener Grundschule am

Wochenende 21. und 22. Dezem-
ber. Zwei Tage lang geht es an
zwölf Tischen um Titel, Pokale und
Preise, die wie seit vielen Jahren
von der Volksbank an der Niers zur
Verfügung gestellt werden. Und na-
türlich wird auch wieder dafür ge-
sorgt, dass kein Kind ohne einen
Preis die Tischtennishalle verlas-
sen wird.
Eingeladen sind alle Straelener und
Wachtendonker Einwohner,
darüber hinaus auch die Mitglie-
der der ortsansässigen Sportver-
eine, unabhängig von ihrem Wohn-
sitz. Für die Erwachsenen gibt es
deshalb auch wieder eine Hobby-
klasse. Die Turnerleitung liegt wie
in jedem Jahr in den bewährten
Händen von Vorstandsmitgliedern

des TTC. Der Zeitplan der Straele-
ner Stadtmeisterschaften im Tisch-
tennis:
Samstag, 21. Dezember, 13 Uhr:
Herren A, B, C, Damen,
Hobby-Klasse
Sonntag, 22. Dezember, 11 Uhr:
Jugend U 11
(nach dem 1. 1. 2014 geboren)
Jugend U 13
(nach dem 1. 1. 2012 geboren)
Jugend U 15
(nach dem 1. 1. 2010 geboren)
Jugend U 19
(nach dem 1. 1. 2006 geboren)
Meldungen sind bis 30 Minuten
vor dem Turnierbeginn möglich. Die
Turnierleitung liegt wie in jedem
Jahr in den bewährten Händen von
Vorstandsmitgliedern des TTC.
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Jahreshauptversammlung des Vereins der Freunde und
Förderer des Stadtarchivs Straelen e.V.

Das SportBildungswerk
Kleve bietet an
Bewegungs- und EntwicklungsförBewegungs- und EntwicklungsförBewegungs- und EntwicklungsförBewegungs- und EntwicklungsförBewegungs- und Entwicklungsför-----
derung mit Spiel und Sport fürderung mit Spiel und Sport fürderung mit Spiel und Sport fürderung mit Spiel und Sport fürderung mit Spiel und Sport für
Väter/Mütter mit Kindern von 1,5Väter/Mütter mit Kindern von 1,5Väter/Mütter mit Kindern von 1,5Väter/Mütter mit Kindern von 1,5Väter/Mütter mit Kindern von 1,5
bis 3 Jahrenbis 3 Jahrenbis 3 Jahrenbis 3 Jahrenbis 3 Jahren
In diesen Kursen können Sie ge-
meinsam mit Ihrem Kind die Freu-
de an Bewegung, Spiel und Sport
entdecken. Sie lernen verschie-
dene Übungen und Spiele ken-
nen, die die motorischen, kogni-
tiven und sozialen Fähigkeiten Ih-
res Kindes fördern.
Ab 9. Januar, 14-mal donnerstags

von 15.30 bis 16.30 Uhr und 16.30
bis 17.30 Uhr in Straelen, Sport-
halle II der Grundschule, Gebühr:
56 Euro (zwei Kinder 84 Euro)
Ab 13. Januar, 11-mal montags
von 15.30 bis 16.30 in Straelen-
Auwel-Holt, Turnhalle, Gebühr: 44
Euro (zwei Kinder 66 Euro)
Anmeldung zu allen Kursen:Anmeldung zu allen Kursen:Anmeldung zu allen Kursen:Anmeldung zu allen Kursen:Anmeldung zu allen Kursen:
SportBildungswerk Kleve, Marcel
Kempkes, 02831 92830-21,
info@sbw-kleve.de
Online unter: www.sbw-kleve.de

Stadtarchiv in der KuhstraßeStadtarchiv in der KuhstraßeStadtarchiv in der KuhstraßeStadtarchiv in der KuhstraßeStadtarchiv in der Kuhstraße

Zur JHV des Vereins der Freunde
und Förderer des Stadtarchivs Stra-
elen konnte der Vorsitzende Karl
Pellens wieder zahlreiche Mitglie-
der begrüßen. Nach einem Geden-

ken an die im ablaufenden Jahr ver-
storbenen Mitglieder gab Stadtar-
chivarin Claudia Kurfürst einen
Rückblick auf das Wichtigste aus
dem Archiv und dem Vereinsleben.

So wurde eine neue Archiv-Daten-
bank eingerichtet, die einen leich-
teren Zugriff auf digitalisierte Ar-
chivalien erlaubt.
Aus den Archivbestand wurden rund
100 Kartons mit unterschiedlichen
Dokumenten an eine Fachfirma
weitergegeben, die das Papier ent-
säuert, dadurch dem Papierzerfall
vorbeugt und die Unterlagen somit
länger für die Nachwelt erhält. Ge-
gen Jahresende werden die Kartons
zurück erwartet.
Ein besonderes Highlight war am 3.
März der „Tag der offenen Tür“ im
Stadtarchiv. Insgesamt 191 - nicht
nur Straelener - Bürger nutzten die
Gelegenheit, sich ein Bild von der
archivarischen Arbeit zu machen.
Mitglieder der Archivfreunde hal-
fen dabei den Besuchern deren Fra-
gen zu beantworten.
Vor wenigen Wochen wurde von
Ralph Weltmann ein Buch unter
dem Titel „Die Straelener Mühlen
zwischen dem 12. und dem 20. Jahr-
hundert. Eine unvollständige Be-
standsaufnahme“ über die vielen
Mühlen veröffentlicht, die es einst

auf Straelener Gebiet gab. Interes-
senten können ein Exemplar im Stra-
elener Buchhaus käuflich erwerben.
Eine weitere Publikation ist in der
Planung; der Vorstand arbeitet
derzeit an einem Buch, in dem die
unzähligen Texte, die der Alt-Archi-
var Bernhard Keuckverfasst hat, zu-
sammengefasst werden sollen.
In Vorschau auf den Geldrischen
Heimatkalender 2026, bei dem Stra-
elen im Mittelpunkt stehen wird,
bat Kurfürst die Anwesenden sich
zu fragen, ob nicht der eine oder
andere einen Artikel schreiben kön-
ne, wobei sie jedem Unterstützung
und Hilfe bei der Abfassung zusag-
te.
Die von Marion Heußen geführte
Kasse wies einen sehr zufrieden
stellenden Bestand aus. Gerta
Schilling und Joachim Bever als Kas-
senprüfer bescheinigten ihr erwar-
tungsgemäß eine hervorragende
Kassenführung und beantragte Ent-
lastung, die auch einstimmig er-
teilt wurde. Im kommenden Jahr
werden dann Uwe Hild und Joachim
Bever die Kasse prüfen.
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Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
Broekhuysen - Auwel-Holt - Straelen

Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-
ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):
samstags:samstags:samstags:samstags:samstags:
15.30 Uhr: Rosenkranzgebet, 16
Uhr: Beichtgelegenheit, 17 Uhr: Hl.
Messe
sonntags:sonntags:sonntags:sonntags:sonntags:
8 Uhr: Hl. Messe
10.45 Uhr: Hl. Messe
montags:montags:montags:montags:montags:
19 Uhr: Hl. Messe
donnerstags:donnerstags:donnerstags:donnerstags:donnerstags:
19 Uhr: Hl. Messe
freitags:freitags:freitags:freitags:freitags:
19 Uhr: Hl. Messe (entfällt am 27.
Dezember)
Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt, St. St. St. St. St.
Georg (SG):Georg (SG):Georg (SG):Georg (SG):Georg (SG):
sonntags:sonntags:sonntags:sonntags:sonntags:
9.30 Uhr: Hl. Messe
mittwochs:mittwochs:mittwochs:mittwochs:mittwochs:
19 Uhr: Hl. Messe (entfällt am
18.12.)
Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.
Cornelius (SC):Cornelius (SC):Cornelius (SC):Cornelius (SC):Cornelius (SC):
samstags:samstags:samstags:samstags:samstags:
18.30 Uhr: Hl. Messe
dienstags:dienstags:dienstags:dienstags:dienstags:
19 Uhr: Hl. Messe
Gottesdienste im Marienhaus:Gottesdienste im Marienhaus:Gottesdienste im Marienhaus:Gottesdienste im Marienhaus:Gottesdienste im Marienhaus:
samstags:samstags:samstags:samstags:samstags:
10 Uhr, im Wechsel Wort-Gottes-
Feiern oder Hl. Messe
WWWWWeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Infor-----
mationen:mationen:mationen:mationen:mationen:
FFFFFamilienmessen im amilienmessen im amilienmessen im amilienmessen im amilienmessen im Advent:Advent:Advent:Advent:Advent:
3. Advent: 10.45 Uhr in SPP,
Straelen
4. Advent, 21. Dezember, 18.30 Uhr,
in SC Broekhuysen

Mittagsgebet im Mittagsgebet im Mittagsgebet im Mittagsgebet im Mittagsgebet im Advent:Advent:Advent:Advent:Advent:
donnerstags: 12 Uhr in SPP
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 15. 15. 15. 15. 15. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, 15 Uhr:
Messe in polnischer Sprache in SG
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 22. 22. 22. 22. 22. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, 15.30 Uhr
Konzert des Musikverein Cäcilia
in SPP
Heilig Heilig Heilig Heilig Heilig AbendAbendAbendAbendAbend
15 Uhr: Krippenfeier in SPP, SG und
SC
15 Uhr: Vesper im MArienhaus
17 Uhr: Christmette in SG und SC,
in SPP als Familien-Christmette
22 Uhr: Christmette mit Schola in
SPP
1.1.1.1.1.     WWWWWeihnachtstageihnachtstageihnachtstageihnachtstageihnachtstag
8 Uhr8 Uhr8 Uhr8 Uhr8 Uhr - Messe in SPP; 9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr
Festmesse in SG; 10.45 Uhr10.45 Uhr10.45 Uhr10.45 Uhr10.45 Uhr Fest-
messe mit Musikverein in SPP; 1515151515
UhrUhrUhrUhrUhr - Festmesse in polnischer Spra-
che in SG; 16.30 Uhr16.30 Uhr16.30 Uhr16.30 Uhr16.30 Uhr - offenes
Singen an der Krippe in SPP
2.2.2.2.2.     WWWWWeihnachtstageihnachtstageihnachtstageihnachtstageihnachtstag
8 Uhr8 Uhr8 Uhr8 Uhr8 Uhr - Messe in SPP; 9.30 Uhr;9.30 Uhr;9.30 Uhr;9.30 Uhr;9.30 Uhr;
Messe in SG; 9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr - Messe
mit Musikverein in SC; 10.45 Uhr10.45 Uhr10.45 Uhr10.45 Uhr10.45 Uhr
- Messe in SPP; 16.30 Uhr16.30 Uhr16.30 Uhr16.30 Uhr16.30 Uhr - offe-
nes Singen an der Krippe in SPP
Freitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. Dezember
8 Uhr8 Uhr8 Uhr8 Uhr8 Uhr - Messe zum Patronatsfest
der St. Johannes-Bruderschaft;
9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr - Messe mit dem Musik-
verein in SG; 16.30 Uhr16.30 Uhr16.30 Uhr16.30 Uhr16.30 Uhr - offenes
Singen an der Krippe in SPP
Hand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische Hilfen
im im im im im AlltagAlltagAlltagAlltagAlltag: Wenn Sie praktische Hilfe
im Alltag benötigen, erreichen Sie
jemandem vom Team „Hand in
Hand“ unter der Telefonnummer:
0177-188973

Katholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche Straelen

Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,
02834/9335002834/9335002834/9335002834/9335002834/93350
Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag: 9 bis 12 Uhr
und 15 bis 17 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 15
bis 18 Uhr
Freitag: 9 bis 12 Uhr
Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-
seelsorge:seelsorge:seelsorge:seelsorge:seelsorge: 0173 2748518

Bücherei St. Peter und Paul,Bücherei St. Peter und Paul,Bücherei St. Peter und Paul,Bücherei St. Peter und Paul,Bücherei St. Peter und Paul, Kirch-
platz, Öffnungszeiten: Dienstag von
11 bis 12Uhr, Donnerstag: 15 bis
17 Uhr, Sonntag: 10 bis 12 Uhr
weitere Infos auch auf unserer Ho-
mepage:
http://kirche-straelen.info oder bei
Facebook:
„Pfarreirat Straelen“ und „Ge-
meinde St. Peter und Paul Strae-
len
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 27. Dezember 2024Freitag, 27. Dezember 2024Freitag, 27. Dezember 2024Freitag, 27. Dezember 2024Freitag, 27. Dezember 2024

Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
20.12.2024 um 10 Uhr20.12.2024 um 10 Uhr20.12.2024 um 10 Uhr20.12.2024 um 10 Uhr20.12.2024 um 10 Uhr
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Freitag, 13. DezemberFreitag, 13. DezemberFreitag, 13. DezemberFreitag, 13. DezemberFreitag, 13. Dezember
DrDrDrDrDrachen achen achen achen achen ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Issumer Straße 73, 47608 Geldern, 02831/6979

Samstag, 14. DezemberSamstag, 14. DezemberSamstag, 14. DezemberSamstag, 14. DezemberSamstag, 14. Dezember
Löwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHG
Venloer Straße 33, 47638 Straelen, 02834/1814

Sonntag, 15. DezemberSonntag, 15. DezemberSonntag, 15. DezemberSonntag, 15. DezemberSonntag, 15. Dezember
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Markt 2, 47638 Straelen, 02834/2600

Montag, 16. DezemberMontag, 16. DezemberMontag, 16. DezemberMontag, 16. DezemberMontag, 16. Dezember
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
Busmannstraße 58, 47623 Kevelaer, 02832/5295

Dienstag, 17. DezemberDienstag, 17. DezemberDienstag, 17. DezemberDienstag, 17. DezemberDienstag, 17. Dezember
Apotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur Friedenseiche
Friedensplatz 11, 47669 Wachtendonk, 02836/390

Mittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. DezemberMittwoch, 18. Dezember
Apotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur Herrlichkeit
Vogt-von-Belle-Platz 6, 47661 Issum, 02835/4488050

Donnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. DezemberDonnerstag, 19. Dezember
Dorf-ApothekDorf-ApothekDorf-ApothekDorf-ApothekDorf-Apotheke e e e e WWWWWalbeckalbeckalbeckalbeckalbeck
Kevelaerer Straße 2, 47608 Geldern-Walbeck, 02831/9766188

Freitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. Dezember
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Webermarkt 1, 47647 Kerken, 02833/2203

Samstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. Dezember
Hubertus Hubertus Hubertus Hubertus Hubertus ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Markt 11, 47929 Grefrath, 02158/911464

Sonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. Dezember
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Klosterstraße 13, 47638 Straelen, 02834/2012

Montag, 23. DezemberMontag, 23. DezemberMontag, 23. DezemberMontag, 23. DezemberMontag, 23. Dezember
Löwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHG
Venloer Straße 33, 47638 Straelen, 02834/1814

Dienstag, 24. DezemberDienstag, 24. DezemberDienstag, 24. DezemberDienstag, 24. DezemberDienstag, 24. Dezember
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Hohe Straße 15, 47929 Grefrath, 02158/2346

Mittwoch, 25. DezemberMittwoch, 25. DezemberMittwoch, 25. DezemberMittwoch, 25. DezemberMittwoch, 25. Dezember
Martinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-Apotheke
Veerter Dorfstraße 22a, 47608 Geldern, 02831/5081

Donnerstag, 26. DezemberDonnerstag, 26. DezemberDonnerstag, 26. DezemberDonnerstag, 26. DezemberDonnerstag, 26. Dezember
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Hochstraße 99, 47647 Kerken, 02833/4406

Freitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. Dezember
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Markt 2, 47638 Straelen, 02834/2600

Samstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. Dezember
Thomas-ApothekeThomas-ApothekeThomas-ApothekeThomas-ApothekeThomas-Apotheke
Thomasstraße 25, 47906 Kempen, 02152/2424

Sonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. Dezember
Apotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur Herrlichkeit
Vogt-von-Belle-Platz 6, 47661 Issum, 02835/4488050

Jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr Folgetag
Angaben ohne Gewähr
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Evangelische Kirche Straelen-Wachtendonk-Herongen
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und Johanneskirche und Jona-Kirche

Katholische
Kirchengemeinde St.
Marien
Gemeindeteil Herongen

www.evangelische-kirche-straelen-
wachtendonk.de
Herzliche Einladung zu unseren Got-Herzliche Einladung zu unseren Got-Herzliche Einladung zu unseren Got-Herzliche Einladung zu unseren Got-Herzliche Einladung zu unseren Got-
tesdiensten!tesdiensten!tesdiensten!tesdiensten!tesdiensten!
Sonntag, 15. Dezember:Sonntag, 15. Dezember:Sonntag, 15. Dezember:Sonntag, 15. Dezember:Sonntag, 15. Dezember:
11 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
mit Pfarrerin Schalenbach
Sonntag, 22. Dezember:Sonntag, 22. Dezember:Sonntag, 22. Dezember:Sonntag, 22. Dezember:Sonntag, 22. Dezember:
11 Uhr, Johnanneskirche, Singgot-
tesdienst mit A.C. Ruppel
Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 24. 24. 24. 24. 24. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, Heiliga- Heiliga- Heiliga- Heiliga- Heiliga-
bend:bend:bend:bend:bend:
15 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche,
Christversper mit Krippenspiel; Pfar-
rerin Schalenbach

15 Uhr: Jona-Kirche, Krippenspiel-
gottesdienst
17.30 Uhr: Jona-Kirche, Christves-
per mit Projektchor, Pfarrerin Scha-
lenbach
22 Uhr: Johanneskirche, Christmet-
te, Pfarrerin Schalenbach
Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 25. 25. 25. 25. 25. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, 1. 1. 1. 1. 1.     WWWWWeih-eih-eih-eih-eih-
nachtstag:nachtstag:nachtstag:nachtstag:nachtstag:
11 Uhr: Jona-Kirche, Pfarrerin Karin
Stroband-Latour aus Kerken
Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 26. 26. 26. 26. 26. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,, 2. 2. 2. 2. 2.     WWWWWeih-eih-eih-eih-eih-
nachtstag:nachtstag:nachtstag:nachtstag:nachtstag:
9.30 Uhr: DBK, Gottesdienst mit Prä-
dikantin Brigitte Zabel

11 Uhr: Johanneskirche, Gottes-
dienst mit Prädikantin Brigitte Za-
bel
Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen VVVVVerererereranstal-anstal-anstal-anstal-anstal-
tungen:tungen:tungen:tungen:tungen:
Dienstag, 10. Dezember:Dienstag, 10. Dezember:Dienstag, 10. Dezember:Dienstag, 10. Dezember:Dienstag, 10. Dezember:
19 Uhr: Pfarrhaus Straelen, Frauen-
kreis in Straelen
Freitag, 13. Dezember:Freitag, 13. Dezember:Freitag, 13. Dezember:Freitag, 13. Dezember:Freitag, 13. Dezember:
15.30 Uhr: JoKi-Treff im Johannes-
haus; Weihnachstfeier mit JoKi-Team
Freitag, 13. Dezember:Freitag, 13. Dezember:Freitag, 13. Dezember:Freitag, 13. Dezember:Freitag, 13. Dezember:
19 Uhr: Jona-Kirche, Jugendcafé, für
alle Jugendlichen ab 14 Jahren aller
drei Gemeindeteile
Freitag, 20. Dezember:Freitag, 20. Dezember:Freitag, 20. Dezember:Freitag, 20. Dezember:Freitag, 20. Dezember:
19 Uhr: ökumenische Herbergssu-
che mit Diakon Bloemen und Pfarre-
rin Ulrike Schalenbach in der Scheu-
ne des Hotels „Dümpelhof“; musi-
kalische Gestaltung Musikverein
Lyra

Immer am Montag:Immer am Montag:Immer am Montag:Immer am Montag:Immer am Montag:
16.30 bis 18.30 Uhr in der Dietrich-
Bonhoeffer-Kirche; DieTeens: Treffen
der Kinder ab 3. Klasse zum kreati-
ven Gestalten und Spielen mit Ruth
Rudolph
Immer am Donnerstag:Immer am Donnerstag:Immer am Donnerstag:Immer am Donnerstag:Immer am Donnerstag:
16.30 bis 18 Uhr in der Dietrich-
Bonhoeffer-Kirche; MuSi-Teens
macht Pause
Immer am Freitag:Immer am Freitag:Immer am Freitag:Immer am Freitag:Immer am Freitag:
15.30 bis 18 Uhr: Jona-Kirche, Tref-
fen der Grundschulkinder Jona-Kids
mit Ruth Rudolph
GemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebücherei (Pfarr- und Ge-
meindehaus, Bahnstraße 23) Öff-
nungszeiten: donnerstags 16.30 bis
17 Uhr und samstags 17.30 bis 18
Uhr Neuigkeiten bei Instagram:
evangelisch.strawa oder auf unserer
Homepage www.evangelische-Kir-
che-Straelen-Wachtendonk.de

Kirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche Herongen

Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen, Bergstraße -
im Pfarrzentrum (Eingang unten), Te-
lefon 02839 225, Mail. stmarien-
wachtendonk@bistum-muenster.de.
ÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeiten: Mittwoch 15.30 bis
17.30 Uhr
Bücherei:Bücherei:Bücherei:Bücherei:Bücherei: Öffnungszeiten: Mittwoch
von 16.30 biss 17.30 Uhr, Sonntag
10.30 bis 11.30 Uhr.
Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:
Samstag, 14. Dezember um 18 Uhr:
Hl. Messe
Mittwoch, 18. Dezember um 10.15
Uhr: ökumenischer vorweihnachtli-
cher Gottesdienst mit allen Klassen

der Grundschule
Donnerstag, 19. Dezember um 8.30
Uhr: Rosenkranzgebet und um 9 Uhr:
Hl. Messe
Samstag, 21. Dezember um 18 Uhr:
Hl. Messe
Dienstag, 24. Dezember, Heiliga-
bend, um 15.30 Uhr: Krippenfeier für
Familien um 18.30 Uhr: Christmette
Mittwoch, 25. Dezember, Weihnach-
ten um 10 Uhr: Hl. Messe
Donnerstag, 26. Dezember, 2. Weih-
nachtstag, um 9 Uhr: Hl. Messe
Homepage:
www.st-marien-wwh.de


